
Wichtige Informationen über Verlustrisiken
bei Finanztermingeschäften!
Senden Sie bitte das unterschriebene Original an:  
DAB bank AG • Postfach 20 10 52 • 80010 München
Oder faxen an: FAX • 089 50068 – 2869

Risiken bei Finanztermingeschäften DAB bank
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Persönliche Angaben (Bitte füllen Sie dieses Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus.)1.

Vorname

Name

Straße, Haus-Nr.

Land

PLZ Ort

Erster Depot-/Kontoinhaber oder Bevollmächtigter (Bitte Meldeanschrift angeben.)

Anrede HerrFrau

Zweiter Depot-/Kontoinhaber oder Bevollmächtigter (Bitte Meldeanschrift angeben.)

Vorname

Name

Straße, Haus-Nr.

Land

PLZ Ort

Anrede HerrFrau

A.Grundsätzliches über Verlust risiken bei
Finanz termingeschäften.
Verfall oder Wertminderung: Die Rechte, die Sie aus Finanztermin-
geschäften erwer ben, können verfallen oder an Wert verlieren, weil diese
Geschäfte stets nur befristete Rechte verschaffen. Je kürzer die Frist ist,
desto größer kann Ihr Risiko sein.

Unkalkulierbare Verluste: Bei Verbindlichkeiten aus Finanztermin-
geschäften kann Ihr Verlustrisiko unbestimmbar sein und auch über die von
Ihnen geleisteten Sicherheiten hinaus Ihr sonstiges Vermögen erfassen.

Fehlende Absicherungsmöglichkeiten: Geschäfte, mit denen Risiken
aus eingegangenen Finanztermin geschäften ausgeschlossen oder einge-
schränkt werden sollen (Glattstellungsgeschäfte), können möglicherweise
nicht oder nur zu einem für Sie verlustbringenden Preis getätigt werden.

Zusätzliches Verlustpotential bei Kreditaufnahme oder aus
Wechselkursschwankungen: Ihr Verlustrisiko steigt, wenn Sie für Ihr
Finanztermin geschäft einen Kredit in Anspruch nehmen. Das gleiche ist bei
einem Terminge schäft der Fall, bei dem Ihre Verpflichtungen oder Ansprüche
auf ausländi sche Währung oder eine Rechnungseinheit lauten. 

B.Die Risiken bei den einzelnen 
Geschäfts arten.
1. Kauf von Optionen.

a. Kauf einer Option auf einen Basiswert (z.B. Wertpapiere,
Devisen, Edelmetalle oder Waren)
Das Geschäft: Wenn Sie Optionen auf einen Basiswert (Wert papiere,
Devisen oder Edelmetalle oder Waren) kaufen, erwerben Sie den Anspruch auf

Lieferung oder Abnahme des genannten Basiswertes zu dem beim Kauf der
Option bereits festgelegten Preis.

Ihr Risiko: Eine Kursveränderung des Basiswertes, also z. B. der Aktie, die
Ihrer Option als Vertrags gegenstand zugrunde liegt, kann den Wert Ihrer
Option mindern. Zu einer Wertminderung kommt es im Fall einer Kaufoption
(Call) bei Kursverlusten bzw. im Fall einer Verkaufsoption (Put) bei Kursge-
win nen des zugrundeliegenden Vertragsgegenstandes. Tritt eine Wertmin-
derung ein, so erfolgt diese stets überproportional zur Kursveränderung des
Basiswertes, sogar bis hin zur Wertlosigkeit Ihrer Option. Eine Wertminder -
ung Ihrer Option kann aber auch dann eintreten, wenn der Kurs des Basis -
wertes sich nicht ändert, weil der Wert Ihrer Option von weiteren
Preisbildungs  faktoren (z. B. Laufzeit oder Häufigkeit und Intensität der
Preisschwankungen des Basiswertes) mitbestimmt wird. Wegen der begrenz-
ten Laufzeit einer Option können Sie dann nicht darauf vertrauen, dass sich
der Preis der Option rechtzeitig wieder erholen wird. Erfüllen sich Ihre
Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung nicht und verzichten Sie des-
halb auf die Ausübung der Option oder versäumen Sie die Ausübung, so ver-
fällt Ihre Option mit Ablauf ihrer Laufzeit. Ihr Verlust liegt dann in dem für
die Option gezahlten Preis zuzüglich der Ihnen entstandenen Kosten.

b. Kauf einer Option auf Finanzterminkontrakte.
Das Geschäft: Beim Kauf einer Option auf einen Finanzterminkon trakt
erwerben Sie das Recht, zu im vorhinein fixierten Bedingungen einen Vertrag
abzuschließen, durch den Sie sich zum Kauf oder Verkauf per Termin eines
Basiswertes (z.B. Wertpapieren, Devisen, Edelmetal len oder Waren), verpflich-
ten.

Ihr Risiko: Auch diese Option unterliegt zunächst den unter Punkt a
beschriebenen Risiken. Nach Ausübung der Option gehen Sie allerdings neue
Risiken ein: Diese richten sich nach dem dann zustande kommenden Finanz-
terminkontrakt und können weit über Ihrem ursprünglichen Einsatz – das ist
der für die Option gezahlte Preis – liegen. Sodann treffen Sie zusätzlich die
Risiken aus den nachfolgend beschriebenen Finanztermingeschäften mit
Erfüllung per Termin.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bei Finanztermingeschäften stehen den Gewinn chancen beträchtliche Verlustrisiken gegenüber. Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt der Information durch
Ihre Unterschrift.

Vor Erteilung eines Auftrages ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns das Original korrekt ausgefüllt zurücksenden.

!
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Unterschriften2.

Die Möglichkeit, die genannten Geschäfte abzuschließen, dürfen wir Ihnen erst dann einräumen, wenn Sie uns den Erhalt dieses
Informations merkblattes mit Ihrer Unterschrift bestätigen.

Die Freischaltung für den Handel von Finanztermingeschäften kann nur erfolgen, wenn ein Datum (Unterschriftsfeld) eingetragen
wird. Eine Vordatierung ist nicht zulässig.!

2. Verkauf von Optionen und Finanzterminge schäfte 
mit Erfüllung per Termin.

a. Verkauf per Termin und Verkauf einer Kaufoption auf
einen Basiswert (z.b. Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle
oder Waren).
Das Geschäft: Als Verkäufer per Termin gehen Sie die Verpflicht ung ein,
einen Basiswert (z.B. Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle oder Waren) zu
einem festgelegten Preis zu liefern. Als Verkäufer einer Kaufoption trifft Sie
diese Verpflichtung nur dann, wenn die Option ausgeübt wird.

Ihr Risiko: Steigen die Kurse, müssen Sie dennoch zu dem zuvor festgeleg-
ten Preis liefern, der dann ganz erheblich unter dem aktu ellen Marktpreis lie -
gen kann. Sofern sich der Vertragsgegen stand, den Sie zu liefern haben,
bereits in Ihrem Besitz befindet, kommen Ihnen steigende Marktpreise nicht
mehr zugute. Wenn Sie ihn erst später erwerben wollen, kann der aktuelle
Marktpreis erheb lich über dem im voraus festgelegten Preis liegen. In der
Preisdif ferenz liegt Ihr Risiko. Dieses Verlustrisiko ist im vorhinein nicht
bestimmbar, d. h. theoretisch unbegrenzt. Es kann weit über den von Ihnen
geleisteten Sicherheiten hinausgehen, wenn Sie den Lieferge genstand nicht
besitzen, sondern sich erst bei Fälligkeit damit eindecken wollen. In diesem
Fall können Ihnen erhebliche Verluste entstehen, da Sie je nach Marktsitua-
tion eventuell zu sehr hohen Preisen kaufen müssen oder aber entsprechen-
de Ausgleichszahlungen zu leisten haben, wenn Ihnen die Eindeckung nicht
möglich ist.

Beachten Sie: Befindet sich der Vertragsgegenstand, den Sie zu liefern
haben, in Ihrem Besitz, so sind Sie zwar vor Eindeckungs verlusten ge-
schützt. Werden aber diese Werte für die Laufzeit Ihres Finanztermin-
geschäftes (als Sicherheiten) ganz oder teilweise gesperrt gehalten, kön-
nen Sie während dieser Zeit oder bis zur Glattstellung Ihres
Terminkontraktes hierüber nicht verfügen und die Werte auch nicht ver-
kaufen, um bei fallenden Kursen Verluste zu vermeiden.

b. Kauf per Termin und Verkauf einer Verkaufsoption auf
einen Basiswert (z.B. Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle
oder Waren).
Das Geschäft: Als Käufer per Termin oder als Verkäufer einer Verkaufs-
option gehen Sie die Verpflichtung ein, einen Basiswert (z.B. Wertpapiere,
Devi sen, Edelmetalle oder Waren) zu einem festgelegten Preis abzuneh-
men.

Ihr Risiko: Auch bei sinkenden Kursen müssen Sie den Kaufge gen stand
zum vereinbarten Preis abnehmen, der dann erheblich über dem aktuellen
Marktpreis liegen kann. In der Differenz liegt Ihr Risiko. Dieses
Verlustrisiko ist im vorhinein nicht bestimmbar und kann weit über eventu-
ell von Ihnen geleistete Sicherheiten hinausgehen. Wenn Sie beabsichti-
gen, die Werte nach Abnahme sofort wieder zu verkaufen, sollten Sie
beachten, dass Sie unter Umständen keinen oder nur schwer einen Käufer
finden; je nach Marktentwicklung kann Ihnen dann ein Verkauf nur mit
erheblichen Preisabschlägen möglich sein.

c. Verkauf einerOptionaufFinanz terminkontrakte.
Das Geschäft: Beim Verkauf einer Option auf einen Finanztermin kontrakt
gehen Sie die Verpflichtung ein, zu im vorhinein fixierten Bedingungen
einen Vertrag abzuschließen, durch den Sie sich zum Kauf oder Verkauf per
Termin eines Basiswertes (z. B. von Wertpapieren, Devisen, Edelmetallen,
oder Waren) verpflichten.

Ihr Risiko: Sollte die von Ihnen verkaufte Option ausgeübt werden, so
laufen Sie das Risiko eines Verkäufers oder Käufers per Termin, wie es
unter a) und b) dieses Abschnittes 2. beschrieben ist.

3. Options- und Finanzterminkontrakte mit
Differenzausgleich.

Das Geschäft: Bei manchen Finanztermingeschäften findet nur ein
Barausgleich statt. Hierbei handelt es sich insbesondere um:

– Options- oder Finanzterminkontrakte auf einen Index, also auf eine ver-

änderliche Zahlengröße, die aus einem nach bestimmten Kriterien fest-
gelegten Bestand an Wertpapieren errechnet wird und deren
Veränderungen die Kursbewegungen dieser Wertpapiere widerspiegeln.

– Options- oder Finanzterminkontrakte auf den Zinssatz für eine
Termineinlage mit standardisierter Laufzeit.

Ihr Risiko: Wenn Ihre Erwartungen nicht eintreten, haben Sie die
Differenz zu zahlen, die zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten
Kurs und dem aktuellen Marktkurs bei Fälligkeit des Geschäfts besteht.
Diese Differenz macht Ihren Verlust aus. Die maximale Höhe Ihres
Verlustes läßt sich im vorhinein nicht bestimmen. Er kann weit über even-
tuell von Ihnen geleistete Sicherheiten hinausgehen.

C.Weitere Risiken aus
Finanztermingeschäften.

1. Finanztermingeschäfte mit Währungsrisiko.
Das Geschäft: Wenn Sie ein Finanztermingeschäft eingehen, bei dem
Ihre Verpflichtung oder die von Ihnen zu beanspruchende Gegenleistung
auf ausländische Währung oder eine Rechnungs einheit lautet oder sich
der Wert des Vertragsgegen standes hiernach bestimmt (z. B. bei Gold),
sind Sie einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt.

Ihr Risiko: In diesem Fall ist Ihr Verlustrisiko nicht nur an die Wertent-
wicklung des zugrundeliegenden Vertragsgegenstandes gekoppelt. Viel-
mehr können Entwicklungen am Devisenmarkt die Ursache für zusätzliche
unkalkulierbare Verluste sein: Wechselkursschwankungen können

– den Wert der erworbenen Option verringern.

– den Vertragsgegenstand verteuern, den Sie zur Erfüllung des Finanz -
termin geschäfts liefern müssen, wenn er in ausländischer Währung oder
einer Rechnungseinheit zu bezahlen ist. Das gleiche gilt für eine
Zahlungsverpflichtung aus dem Finanz termingeschäft, die Sie in aus-
ländischer Währung oder einer Rechnungseinheit erfüllen müssen.

– den Wert oder den Verkaufserlös des aus dem Finanztermin geschäft
abzunehmenden Vertragsgegenstandes oder den Wert der erhaltenen
Zahlung vermindern.

2. Risikoausschließende oder -einschränkende
Geschäfte.

Vertrauen Sie nicht darauf, dass Sie während der Laufzeit jederzeit
Geschäfte abschließen können, durch die Sie Ihre Risiken aus Finanz-ter-
mingeschäften kompensieren oder einschränken können. Ob diese
Möglichkeit besteht, hängt von den Marktverhältnissen und auch von der
Ausgestaltung Ihres jeweiligen Finanzterminge schäftes ab. Unter
Umständen können Sie ein entsprechendes Geschäft nicht oder nur zu
einem ungünstigen Marktpreis tätigen, so dass Ihnen ein Verlust entsteht.

3. Inanspruchnahme von Kredit.
Ihr Risiko erhöht sich, wenn Sie insbesondere den Erwerb von Optionen
oder die Erfüllung Ihrer Liefer- oder Zahlungsverpflicht ungen aus Finanz-
termingeschäften über Kredit finanzieren. In diesem Fall müssen Sie,
wenn sich der Markt entgegen Ihren Erwartungen entwickelt, nicht nur
den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den Kredit verzinsen
und zurückzahlen. Setzen Sie daher nie darauf, den Kredit aus den
Gewinnen des Finanztermingeschäftes verzinsen und zurückzahlen zu kön-
nen, sondern prüfen Sie vor Geschäftsabschluß Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse daraufhin, ob Sie zur Verzinsung und gegebenenfalls kurzfri-
stigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage sind, wenn statt der
erwarteten Gewinne Verluste eintreten.

D.Verbriefung in Wertpapieren.
Die Risiken aus den oben geschilderten Geschäften ändern sich nicht,
wenn die Rechte und Pflichten in einem Wertpapier (z. B.Optionsschein)
verbrieft sind.

Ort Datum



Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)1.

W I C H T I G ! Jedes Formular können Sie auch unter www.dab-bank.de downloaden.

Eröffnung DAB Margin Trading Konto

Erster Margin Trading Kontoinhaber (Bitte Meldeanschrift angeben.)

Vorname

Name

Anrede HerrFrau

Zweiter Margin Trading Kontoinhaber (Bitte Meldeanschrift angeben.)

DAB bank
Die Direkt Anlage Bank

Ich/wir verfüge/n bereits über ein DAB Depotkonto oder Girokonto und möchte/n hierzu ein
DAB Margin Trading Konto eröffnen.

Depot-/Kontonummer

Bitte beachten Sie, dass ein DAB Margin Trading Konto nur in Kombination mit einem DAB Verrechnungs- bzw. Girokonto eröffnet werden kann. Sollten Sie
kein Konto bei der DAB bank besitzen ist die Eröffnung eines DAB Margin Trading Kontos nur bei gleichzeitiger Eröffnung eines DAB Verrechnungs-
bzw. Girokontos möglich. Aus technischen Gründen ist ein Handel erst einen Bankarbeitstag nach Kontoeröffnung möglich.

Vorname

Name

Anrede HerrFrau

Straße, Haus-Nr.

Land

PLZ Ort

Straße, Haus-Nr.

Land

PLZ Ort

Anlagestrategie2.
Die DAB bank AG ist gem. § 31 Abs. 5 WpHG verpflichtet, Informationen zu Kenntnissen und Erfahrungen ihrer Kunden einzuholen. Sofern Sie nachfolgend keine
oder unvollständige Angaben machen, weisen wir Sie darauf hin, dass die DAB bank nicht beurteilen kann, ob die von Ihnen beabsichtigten oder durchgeführten
Geschäfte für Sie angemessen sind. Unabhängig davon prüft die DAB bank die Angemessenheit nicht beim Erwerb von Investmentfonds i. S. d. Richtlinie
85/611/EWG. Bitte teilen Sie uns Änderungen bei Kenntnissen oder Erfahrungen unverzüglich mit.

Ich bin mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut, habe hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit mehr als 1 Jahr:

Devisengeschäfte ( nicht auf Termin) Ja

Erster Depot-/Kontoinhaber

Nein ACHTUNG: Der FOREX-Handel bzw. die hier handelbaren Finanzinstrumente entsprechen
nicht Ihren uns mitgeteilten Kenntnissen und Erfahrungen. Die DAB bank ist gesetzlich
verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass die hier handelbaren Finanzinstrumente daher
nicht angemessen für Sie sind.

Bitte informieren Sie sich vor der Ordererteilung anhand der Ihnen bei der Depoteröffnung
überlassenen Broschüre/CD-Rom "Basisinformationen über die Vermögensanlagein
Wertpapieren" über das gewünschte Finanzinstrument.
Die Broschüre kann unter http://www.dab-bank.com heruntergeladen werden.
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Beachten Sie, dass als Referenzkonto das von Ihnen o.g. Depot/Konto genutzt wird. Überweisungen vom Margin Trading Konto sind nur zu Gunsten
dieses Kontos möglich. Überweisungen auf Ihr DAB Margin Trading Konto sind von externen Konten möglich.!

Referenzkonto3.

Ort Datum

X XUnterschrift erster Margin
Trading Kontoinhaber

Unterschrift zweiter Margin
Trading Kontoinhaber

2 0

Unter Einbeziehung der beiliegenden Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte (FOREX) beantrage/n ich/wir hiermit die Eröffnung
eines DAB Margin Trading Kontos. 

Unterschriften5.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt folgender Unterlagen:
- Kopie dieses Eröffnungsantrages
- Wichtige Informationen über Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften
- Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte („FOREX“) und Information zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von                

ausserbörslichen Devisenkassageschäften für den Verbraucher
- Preis-/und Leistungsverzeichnis für FOREX-Geschäfte

Ort Datum

X X
2 0

•• 

Empfangsbestätigung6.

•• 
Kontaktaufnahme4.

Ja, hiermit willige (n) ich/wir der Nutzung meiner Telefonnummer(n) zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über neue Bankleistungen, Produkte und Angebote der
DAB bank AG, die für mich/uns interessant sein könnten, ein. Der Nutzung meiner/unserer Daten zu diesen Zwecken kann/können ich/wir jederzeit widersprechen.

Ja, hiermit willige (n) ich/wir der Nutzung meiner E-Mail zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über neue Bankleistungen, Produkte und Angebote der DAB bank
AG, die für mich/uns interessant sein könnten, ein. Der Nutzung meiner/unserer Daten zu diesen Zwecken kann/können ich/wir jederzeit widersprechen.
Wir informieren Sie ebenfalls postalisch über interessante Angebote. 

Unterschrift erster Margin
Trading Kontoinhaber

Unterschrift zweiter Margin
Trading Kontoinhaber

Devisengeschäfte ( nicht auf Termin) Ja

Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Nein ACHTUNG: Der FOREX-Handel bzw. die hier handelbaren Finanzinstrumente entsprechen
nicht Ihren uns mitgeteilten Kenntnissen und Erfahrungen. Die DAB bank ist gesetzlich
verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass die hier handelbaren Finanzinstrumente daher
nicht angemessen für Sie sind.

Bitte informieren Sie sich vor der Ordererteilung anhand der Ihnen bei der Depoteröffnung
überlassenen Broschüre/CD-Rom "Basisinformationen über die Vermögensanlagein
Wertpapieren" über das gewünschte Finanzinstrument.
Die Broschüre kann unter http://www.dab-bank.com heruntergeladen werden.



Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)1.

W I C H T I G ! Jedes Formular können Sie auch unter www.dab-bank.de downloaden.

Eröffnung DAB Margin Trading Konto

Erster Margin Trading Kontoinhaber (Bitte Meldeanschrift angeben.)

Vorname

Name

Anrede HerrFrau

Zweiter Margin Trading Kontoinhaber (Bitte Meldeanschrift angeben.)

DAB bank
Die Direkt Anlage Bank

Ich/wir verfüge/n bereits über ein DAB Depotkonto oder Girokonto und möchte/n hierzu ein
DAB Margin Trading Konto eröffnen.

Depot-/Kontonummer

Bitte beachten Sie, dass ein DAB Margin Trading Konto nur in Kombination mit einem DAB Verrechnungs- bzw. Girokonto eröffnet werden kann. Sollten Sie
kein Konto bei der DAB bank besitzen ist die Eröffnung eines DAB Margin Trading Kontos nicht möglich. Aus technischen Gründen ist ein Handel erst
einen Bankarbeitstag nach Kontoeröffnung möglich.

Vorname

Name

Anrede HerrFrau

Straße, Haus-Nr.

Land

PLZ Ort

Straße, Haus-Nr.

Land

PLZ Ort

Anlagestrategie2.
Die DAB bank AG ist gem. § 31 Abs. 5 WpHG verpflichtet, Informationen zu Kenntnissen und Erfahrungen ihrer Kunden einzuholen. Sofern Sie nachfolgend keine
oder unvollständige Angaben machen, weisen wir Sie darauf hin, dass die DAB bank nicht beurteilen kann, ob die von Ihnen beabsichtigten oder durchgeführten
Geschäfte für Sie angemessen sind. Unabhängig davon prüft die DAB bank die Angemessenheit nicht beim Erwerb von Investmentfonds i. S. d. Richtlinie
85/611/EWG. Bitte teilen Sie uns Änderungen bei Kenntnissen oder Erfahrungen unverzüglich mit.

Ich bin mit folgenden Arten von Finanzinstrumenten vertraut, habe hierin bereits mehr als 2 Geschäfte abgeschlossen und Handelserfahrung seit mehr als 1 Jahr:

Devisengeschäfte ( nicht auf Termin) Ja

Erster Depot-/Kontoinhaber

Nein ACHTUNG: Der FOREX-Handel bzw. die hier handelbaren Finanzinstrumente entsprechen
nicht Ihren uns mitgeteilten Kenntnissen und Erfahrungen. Die DAB bank ist gesetzlich
verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass die hier handelbaren Finanzinstrumente daher
nicht angemessen für Sie sind.

Bitte informieren Sie sich vor der Ordererteilung anhand der Ihnen bei der Depoteröffnung
überlassenen Broschüre/CD-Rom "Basisinformationen über die Vermögensanlagein
Wertpapieren" über das gewünschte Finanzinstrument.
Die Broschüre kann unter http://www.dab-bank.com heruntergeladen werden.

Kopie für Ih
re Unterlagen
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Beachten Sie, dass als Referenzkonto das von Ihnen o.g. Depot/Konto genutzt wird. Überweisungen vom Margin Trading Konto sind nur zu Gunsten
dieses Kontos möglich. Überweisungen auf Ihr DAB Margin Trading Konto sind von externen Konten möglich.!

Referenzkonto3.

Ort Datum

X XUnterschrift erster Margin
Trading Kontoinhaber

Unterschrift zweiter Margin
Trading Kontoinhaber

2 0

Unter Einbeziehung der beiliegenden Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte (FOREX) beantrage/n ich/wir hiermit die Eröffnung
eines DAB Margin Trading Kontos. 

Unterschriften5.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt folgender Unterlagen:
- Kopie dieses Eröffnungsantrages
- Wichtige Informationen über Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften
- Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte („FOREX“) und Information zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von                

ausserbörslichen Devisenkassageschäften für den Verbraucher
- Preis-/und Leistungsverzeichnis für FOREX-Geschäfte

Ort Datum

X X
2 0

•• 

Empfangsbestätigung6.

•• 
Kontaktaufnahme4.

Ja, hiermit willige (n) ich/wir der Nutzung meiner Telefonnummer(n) zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über neue Bankleistungen, Produkte und Angebote der
DAB bank AG, die für mich/uns interessant sein könnten, ein. Der Nutzung meiner/unserer Daten zu diesen Zwecken kann/können ich/wir jederzeit widersprechen.

Ja, hiermit willige (n) ich/wir der Nutzung meiner E-Mail zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über neue Bankleistungen, Produkte und Angebote der DAB bank
AG, die für mich/uns interessant sein könnten, ein. Der Nutzung meiner/unserer Daten zu diesen Zwecken kann/können ich/wir jederzeit widersprechen.
Wir informieren Sie ebenfalls postalisch über interessante Angebote. 

Unterschrift erster Margin
Trading Kontoinhaber

Unterschrift zweiter Margin
Trading Kontoinhaber

Devisengeschäfte ( nicht auf Termin) Ja

Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Nein ACHTUNG: Der FOREX-Handel bzw. die hier handelbaren Finanzinstrumente entsprechen
nicht Ihren uns mitgeteilten Kenntnissen und Erfahrungen. Die DAB bank ist gesetzlich
verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass die hier handelbaren Finanzinstrumente daher
nicht angemessen für Sie sind.

Bitte informieren Sie sich vor der Ordererteilung anhand der Ihnen bei der Depoteröffnung
überlassenen Broschüre/CD-Rom "Basisinformationen über die Vermögensanlagein
Wertpapieren" über das gewünschte Finanzinstrument.
Die Broschüre kann unter http://www.dab-bank.com heruntergeladen werden.

Kopie für Ih
re Unterlagen



I. Verbraucherinformation 
Stand: 01.11.2009 

Diese Information gilt bis auf weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Übersicht:
A. Allgemeine Informationen 
B. Informationen zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von  

ausserbörslichen Devisenkassageschäfte und den damit verbundenen Dienstleistungen 
C. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrages 
D. Widerrufsbelehrung

A. Allgemeine Informationen

Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank
Vorstand: Markus Gunter (Sprecher des Vorstands), Dr. Niklas Dieterich

Zuständiger Vermittler 
Nur sofern Sie eine Transaktionsvollmacht an einen Vermögensverwalter oder Fondsvermittler erteilt 
haben: 

Namen/Firma des zuständigen Vermittlers entnehmen Sie bitte dem Formular „Transaktionsvollmacht für    
Vermögensverwalter“ bzw. des Formulars „Transaktionsvollmacht für Fondsvermittler“. 

Der Vermittler ist berechtigt, im Rahmen der ihm von Ihnen erteilten Vollmacht, Erklärung für und gegen            
Sie gegenüber der Bank ohne weitere Prüfung durch die Bank abzugeben. Einzelheiten ergeben sich aus 
der von Ihnen erteilten Transaktionsvollmacht. Der Vermittler ist nicht berechtigt, Erklärungen für oder 
gegen die Bank abzugeben. 

Information zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von ausser-
börslichen Devisenkassageschäften für den Verbraucher und 
Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte 

Name und Anschrift der Bank
DAB bank AG
Landsberger Str. 300
80687 München

Telefon: 089 8895 - 7000
Telefax: 089 500 682 - 780
E-Mail:  information@dab.com



Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammen- 
hängenden Geschäften. 

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und 
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Internet: http://www.bafin.de) 

Eintragung im Handelsregister 
Amtsgericht München HRB 118190  

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 161864563 

Vertragssprache 
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während
der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch. 

Maßgebliche Rechtsordnung/ maßgeblicher Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gilt für den Vertragsschluss und die
gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. 
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel. 

Außergerichtliche Streitschlichtung
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der priva- 
ten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von 
Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die 
Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., 
Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. 

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen 
(vgl. Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“). Der Umfang der durch den 
Einlagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ beschrieben. 

B. Informationen zur Rahmenvereinbarung zum Abschluss von ausserbörslichen 
Devisenkassageschäften und den damit verbundenen Dienstleistungen

Wesentliche Leistungsmerkmale
Auf Grundlage der „Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte kann der Kunde 
Devisenhandel in Form von Devisenkassageschäften („FOREX-Geschäfte“) betreiben. 

FOREX-Geschäfte führt die Bank in der Regel als Kommissionärin aus. Wenn der Kunde von Fall zu Fall
den Auftrag erteilt, ein solches Geschäft abzuschließen, wird die Bank sich bemühen, im eigenen Namen
und für Rechnung des Kunden ein entsprechendes  Ausführungsgeschäft zu tätigen. Handelspartner der
Bank ist dabei die FinecoBank S.p.A.; 20131 Milano - P.zza Durante, 11, Italien. 
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren 
Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank 
vom Kunden die Devisen als Käuferin, oder sie liefert die Devisen an ihn als Verkäuferin. Die Bank ist 
dabei von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, die einzelnen Devisengeschäfte
zu den laufenden Marktbedingungen mit sich selbst abzuschließen. 



Einzelheiten zum Abschluss von FOREX-Geschäften werden in den „Sonderbedingungen für ausserbörsli- 
che Devisenkassageschäfte“ geregelt. 

Es sind hierbei insbesondere die folgenden Dienstleistungen erfasst: 

- Kontoführung 
- Erwerb und Veräußerung von Devisen

Hinweis auf Risiken und Preisschwankungen von Devisen

Devisengeschäfte sind wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit spe- 
ziellen Risiken behaftet.  Insbesondere sind folgende Risiken zu nennen: 

- Der Devisenhandel kann in kürzester Zeit zum Totalverlust des eingesetzten Guthabens führen. 

- Das Verlustrisiko kann unbestimmbar sein und auch über die geleisteten Sicherheiten hinaus das 
sonstige Vermögen des Kunden erfassen. Dabei können Verluste auftreten, die über dem Betrag 
liegen, der als Sicherheitsleistung/Deckungsmargin eingezahlt wurde. 

- Das Risiko, dass die Bank für sich Sicherheiten aus den sich aus Marktpreisschwankungen erge 
benden Risiken verlangt. Diese können über dem Betrag liegen, der bereits als 
Sicherheitsleistung/Deckungsmargin eingezahlt wurde. 

- Gegengeschäfte zur Risikoreduzierung bereits bestehender Devisengeschäfte 
(„Glattstellungsgeschäfte“) können möglicherweise nicht oder nur zu verlustbringenden Kosten 
eingegangenen werden 

- Erhöhtes Verlustrisiko, sofern bei der Erfüllung von Devisengeschäften Kredit aufgenommen wer 
den muss, oder wenn die Verpflichtung aus dem Devisengeschäft  oder eine aus dem 
Devisengeschäft zu beanspruchende Gegenleistung auf ausländische Währung lautet 

- Wert- bzw. Kursschwankungen der gehandelten Devisen wirken sich auf den Wert des Forex- 
Geschäftes überproportional aus (Hebelwirkung) 

- Das Risiko der Rückabwicklung beim Zustandekommen von Geschäften zu nicht marktgerechten 
Preisen (Mistrades) 

- Der Preis eines Devisengeschäftes ist abhängig von den Preis- bzw. Wertschwankungen auf den  
entsprechenden Märkten. Auf diese Preise und Werte hat die Bank keinen Einfluss. Für den Preis 
bzw. Wert eines außerbörslichen Devisengeschäftes gibt es regelmäßig keinen öffentlichen 
Markt. 

- In der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge und erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator 
für künftige Erträge oder Wertsteigerungen. 

Weitere Informationen enthält der beiliegende Informationstext „Risiken bei Finanztermingeschäften“.

Der Kunde sollte Devisengeschäfte  nur dann selbständig ohne Beratung tätigen, wenn er über ausrei- 
chende Erfahrungen oder Kenntnisse im Bereich der Devisengeschäfte verfügt.   



Ein Widerrufsrecht für einzelne Devisengeschäfte besteht nicht: Bei der Erbringung von 
Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die die Bank 
keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesell-
schaft oder ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden und anderen handelbaren
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarkinstrumenten, sieht das Gesetz keine Widerrufsmöglich-
keit vor. 

Vertragliche Kündigungsregeln 
Für die Rahmenvereinbarung zum Abschluss von ausserbörslichen Devisenkassageschäften gelten die in 
Nr. 18 und 19 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ für den Kunden und die Bank festgelegten 
Kündigungsregeln. Aufträge zum Abschluss von Devisengeschäften können vom Kunden bis zum 
Abschluss des Ausführungsgeschäftes gekündigt werden. 

Preise und Entgelte
Die aktuellen Preise für die von der Bank erbrachten Dienstleistungen innerhalb des Vertrages 
zum DAB Depotkonto/ Girokonto ergeben sich aus dem allgemeinen „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
sowie dem „Preis- und Leistungsverzeichnis für FOREX-Geschäfte“. Die Änderung von Entgelten während 
der Laufzeit des DAB Depotkonto/ Girokontovertrages erfolgt nach Maßgabe von Nr. 12 der 
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis kann der 
Kunde in den Geschäftsräumen der Bank oder auf den Internetseiten der Bank unter 
http://www.dab-bank.de/wichtige-hinweise-b2c.html (DAB direkt) oder  Http://www.dabbank.de 
/wichtige-hinweise-b2b.html (DAB B2B) einsehen. Auf Wunsch wird die Bank dieses dem Kunden zusen-
den. Wurde dem Kunden eine „Konditionsvereinbarung“ ausgehändigt, so gelten die dort genannten 
Zinssätze und Entgelte für die dort genannten Dienstleistungen und Produkte vorrangig vor den im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannten Zinssätzen und Entgelten. Alle Preisangaben verstehen
sich inklusive der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 

Zusätzliche Telekommunikationskosten 
Beim telefonischen Zugang  zur Bank unter Telefonnummern, die mit der Vorwahl 01802 beginnen,  ent- 
stehen dem Kunden pro Inlandsgespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom zusätzliche Kosten in 
Höhe von 6 Cent. Bei Nummern mit der Vorwahl 01803 betragen diese Zusatzkosten 9 Cent je angefan- 
gene Gesprächsminute, bei Nummern mit der Vorwahl 01805 12 Cent je angefangene Gesprächsminute. 
Mobilfunkpreise können hiervon abweichen.   

Mindestlaufzeit des Vertrages 
Keine. Für die eingegangenen Geschäfte gelten die jeweils vereinbarten Laufzeiten. 

Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Grundregeln für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen Bank und Kunde sind in den bereits bei 
Kontoeröffnung übermittelten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank beschrieben. Daneben 
gelten ergänzend die ebenfalls bei Kontoeröffnung übermittelten 
- Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte 
- Bedingungen für den Überweisungsverkehr 
- Bedingungen für das Online Banking 
- Bedingungen für die DAB MasterCard 
- Bedingungen für die DAB ec-/Maestro Karte 
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren 



- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren 
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren 
- Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmenlastschriftverfahren 
Besonderheiten des ausserbörslichen Devisenhandels sind geregelt in den beiliegenden 
„Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte“ 
Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten 
Einkünfte aus Devisengeschäften sind in der Regel steuerpflichtig. Abhängig vom jeweils geltenden 
Steuerrecht (In- oder Ausland) können bei der Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen 
Kapitalertrags- und / oder sonstige Steuern anfallen (z.B. Withholding Tax nach US-amerikanischem 
Steuerrecht), die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den Kunden zu 
zahlenden Betrag mindern. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde 
bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Dies gilt insbesondere, wenn er im Ausland steuerpflichtig ist. 

Eigene Kosten (z.B. für Ferngespräche, Porti, Internetzugangskosten) hat der Kunde selber zu tragen. 

Leistungsvorbehalt 
Bei Fremdwährungszahlungen kann sich aus Nr. 10 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine 
Beschränkung der Verpflichtung der Bank zur Ausführung von Verfügungen zu Lasten eines 
Fremdwährungsguthabens oder zur Erfüllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit ergeben. 

Zahlung und Erfüllung von Devisenkassageschäften 

Beginn der Ausführung, Verfügungsbeschränkung während der Widerrufsfrist 
Die Bank beginnt mit der Erfüllung der Leistungen aus der Rahmenvereinbarung zum Abschluss von aus- 
serbörslichen Devisenkassageschäften erst nach Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist, sofern der 
Kunde nicht ausdrücklich einen vorherigen Beginn der Erfüllung verlangt. Die Bank ist berechtigt, Ihre 
Verfügungen erst nach Ablauf der Widerrufsfrist von zwei Wochen auszuführen. 

Abschluss von Devisenkassageschäften 
Die Bank leitet den Auftrag des Kunden an den Handelspartner weiter. Die Ausführungsgeschäfte unter- 
liegen den am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingungen (Usancen); 
daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Handelspartners der Bank. Das 
Zustandekommen eines Devisenkassageschäftes wird dem Kunden im Handelssystem angezeigt; das 
Geschäft wird in den Unterlagen der Bank vermerkt. 

Erfüllung von Devisenkassageschäften 
Die Erfüllung der FOREX-Geschäfte erfolgt im Regelfall durch die Verrechnung mit gegenläufigen FOREX- 
Geschäften („Schließung“). Die sich nach der Verrechnung ergebenden Zahlungsbeträge werden jeweils 
dem Konto des Kunden gutgeschrieben oder belastet; Zahlungsbeträge in Fremdwährung werden hierzu 
in die Kontowährung konvertiert. 

Verlangt der Kunde im Einzelfall die Erfüllung des Devisenkassageschäftes und/oder wird der Kunde aus 
einem Devisenkassageschäft in Anspruch genommen, so zahlt die Bank den geschuldeten Betrag vom 
Verrechnungskonto oder Fremdwährungskonto des Kunden und schreibt dem Konto oder 
Fremdwährungskonto des Kunden etwaige Zahlungsbeträge gut. Die Bank ist berechtigt, geschuldete 
Devisen, die der Kunden mangels Fremdwährungsguthaben nicht aus seinem Fremdwährungskonto lie- 
fern kann, zu Marktpreisen auf Rechnung des Kunden zu beschaffen. 



C. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrages

Information über das Zustandekommen der Rahmenvereinbarung zum Abschluss von ausserbörsli- 
chen Devisenkassageschäften im Fernabsatz 
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf Abschluss der Rahmenvereinbarung zum
Abschluss von ausserbörslichen Devisenkassageschäften ab, indem er das ausgefüllte und unter- 
zeichnete Formular der Rahmenvereinbarung an die Bank übermittelt und dieses ihr zugeht. Die 
Rahmenvereinbarung zum Abschluss von ausserbörslichen Devisenkassageschäften kommt zustande, 
wenn die Bank nicht ausdrücklich gegenüber dem Kunden widerspricht. 

Die Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte verpflichten die Bank nicht zum 
Abschluss ausserbörslichen Devisenkassageschäften. 

Die Aufträge zum Abschluss von ausserbörslichen Devisenkassageschäften kommen durch Angebot des 
Kunden und Annahme der Bank zustande. Die Bank sendet dem Kunden nach Abschluss eine 
Bestätigung, in der die Inhalte des Geschäftes enthalten sind. Bei außerbörslichen Termingeschäften in 
Edelmetallen und Devisen muss der Kunde diese nach einer Prüfung unterzeichnet an die Bank zurück- 
senden. 

D. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8
sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

DAB bank AG 
Kundenservice 
Landsberger Str. 300 
80687 München 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Über-
ziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Über-
schreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die
Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten)
informiert haben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.



Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Wenn Sie diesen Vertrag durch ein
Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebun-
den, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen,
wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die
Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder
bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hin-
sichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finan-
zierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten
(z. B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.Wollen Sie eine vertragliche
Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und
widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.
Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefüg-
ten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder
eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung



Sonderbedingungen für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte („FOREX“) 
Stand: 01.11.2009 
Diese Sonderbedingungen gelten für ausserbörsliche Devisenkassageschäfte (im folgenden „Geschäfte“). 
Sie gelten nicht für solche ausserbörslichen Geschäfte, für die die Anwendung des Rahmenvertrags für 
Finanztermingeschäfte oder eines anderen Rahmenvertrags vereinbart ist, der alle unter ihm dokumen- 
tierten Geschäfte zu einem einheitlichen Vertrag verbindet. Für Geschäfte, bei denen die Rechte in 
Urkunden verbrieft sind (z. B. bei Optionsscheinen), gelten die Sonderbedingungen für 
Wertpapiergeschäfte.
1. Ausführung der Geschäfte 

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte 
Bank und Kunde schließen die Geschäfte in Form von Kommissionsgeschäften (2) oder 
Festpreisgeschäften (3) ab. 

(2) Kommissionsgeschäfte 
Die Bank wird Aufträge in der Regel als Kommissionärin im eigenen Namen für Rechnung des Kunden 
ausführen. Die Bank kann auch einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär) mit der 
Ausführung des Auftrags beauftragen. 

(3) Festpreisgeschäfte 
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft einen festen oder bestimmbaren 
Preis (Festpreisgeschäft), so kommt ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt 
die Bank vom Kunden die Devisen als Käuferin, oder sie liefert die Devisen an ihn als Verkäuferin. Die 
Bank ist dabei von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und berechtigt, die einzelnen 
Devisengeschäfte zu den laufenden Marktbedingungen mit sich selbst abzuschließen.

2. Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen 
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den am Ausführungsort geltenden Rechtsvorschriften und 
Geschäftsbedingungen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Vertragspartners der Bank. Mit dem Zustandekommen des Geschäfts mit dem ausserbörslichen 
Handelspartner der Bank (Ausführungsgeschäft) kommt gleichzeitig ein entsprechendes Geschäft zwi- 
schen dem Kunden und der Bank zustande. 

Dies gilt auch für den Inhalt und die Abwicklung der Ausführungsgeschäfte, z. B. hinsichtlich des 
Ausübungszeitpunktes, der Laufzeit oder der Anforderung von Sicherheiten, aber auch der Aussetzung 
oder Einstellung der Geschäftsabwicklung durch die sonstigen von der Bank in die Durchführung des 
Kundenauftrages eingeschalteten Stellen. 

Die Bank haftet nur für die sorgfältige Auswahl der im Ausland in die Ausführung des Kundenauftrages 
eingeschalteten Stellen; sie wird dem Kunden bei Leistungsstörungen ihre Ansprüche gegen die einge- 
schalteten Stellen abtreten. 

3. Preis des Geschäfts/Entgelt/Auslagen/Steuern 
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungsgeschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr 
Entgelt und ihre Auslagen einschließlich fremder Kosten sowie alle Steuern, zu deren Abzug oder 
Einbehalt sie gesetzlich verpflichtet ist, in Rechnung zu stellen. 



4. Wahl des Ausführungsplatzes 
Geschäfte werden im Regelfall über die FinecoBank S.p.A., Italien, ausgeführt. 

5. Festsetzung von Preisgrenzen 
Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für das Ausführungsgeschäft vor- 
geben (preislich limitierte Aufträge). 

6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Aufträgen 
Ein ohne ausdrückliche Bestimmung der Gültigkeitsdauer erteilter Auftrag zum Abschluss von 
Geschäften gilt nur für den Tag der Auftragserteilung. 

7. Nichtausführung mangels Deckung 
Die Bank ist berechtigt, von der Ausführung des Auftrags abzusehen, soweit das Guthaben des Kunden 
oder ein für Devisenkassageschäfte nutzbarer Kredit zur Ausführung nicht ausreichen. Führt die Bank 
den Auftrag ganz oder teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten. 

8. Sicherheiten 
(1) AGB-Pfandrecht 
Die dem Pfandrecht der Bank nach Nr. 14 ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Pfandrecht) 
unterliegenden Wertpapiere, Sachen und Ansprüche des Kunden gegen die Bank sichern uneinge- 
schränkt auch alle bestehenden und künftigen – auch bedingten oder befristeten-  Ansprüche der Bank 
gegen den Kunden aus den Geschäften. Sind Sicherheiten gesondert vereinbart worden, werden die 
Ansprüche der Bank auch hierdurch gesichert, soweit die Sicherungszweckerklärung auch die Geschäfte 
erfasst (sonstige Sicherheiten). 

(2) Unterhaltung ausreichender Vermögenswerte als Sicherheit 
Die Bank kann verlangen, dass der Kunde bei ihr Vermögenswerte unterhält, die ihr im Rahmen des AGB- 
Pfandrechtes und sonstiger Sicherheiten zugleich als Sicherheit für alle Ansprüche aus den Geschäften 
dienen. Sicherheiten müssen jeweils in der Höhe bestellt werden, die die Bank nach ihrer Einschätzung 
der Zins-, Kurs- und Preisänderungsrisiken (Verlustrisiken) aus den Geschäften mit dem Kunden für 
erforderlich hält. Ändert sich die Risikoeinschätzung oder der Wert der vorhandenen Vermögenswerte, so 
kann die Bank jederzeit innerhalb angemessener Frist, die im Hinblick auf die Besonderheiten der 
Geschäfte sehr kurz, gegebenenfalls auch nach Stunden, bemessen sein kann, verlangen, daß der Kunde 
weitere Vermögenswerte als Sicherheit stellt bzw. für bislang unbesicherte Risiken erstmals Sicherheiten 
stellt. 

(3) Separierung oder gesonderte Buchung der Vermögenswerte 
Die Bank darf jederzeit Vermögenswerte des Kunden im Hinblick auf die Verlustrisiken aus den 
Geschäften getrennt buchen oder anderweitig separieren. Das AGB-Pfandrecht der Bank an diesen und 
den sonstigen Vermögenswerten des Kunden wird hierdurch nicht berührt. Sämtliche Vermögenswerte 
haften daher unverändert sowohl für Ansprüche aus den Geschäften als auch für sonstige Ansprüche aus 
der bankmäßigen Geschäftsverbindung. Über die getrennt gebuchten oder anderweitig separierten 
Vermögenswerte kann der Kunde nur mit Zustimmung der Bank verfügen.

(4) Zwischenzeitliche Gutschriften oder Belastungen bei laufenden Geschäften 
Werden vorläufige Gewinne aus der täglichen Bewertung von Geschäften vor deren endgültiger 
Abwicklung oder Glattstellung von der Bank gutgeschrieben – gegebenenfalls auf einem gesonderten 
Konto –, kann über sie nur mit Zustimmung der Bank verfügt werden. Ergeben sich aus einer solchen 
Bewertung Verluste, so wird die Bank den Kunden entsprechend belasten. Die Bank wird den Kunden in 
regelmäßigen Abständen über die Buchungen unterrichten. Die Bank ist berechtigt, zum Ausgleich der- 
artiger Belastungsbuchungen das Kontokorrentkonto des Kunden zu belasten, auch wenn hierdurch 
Kredit in Anspruch genommen wird.
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